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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die wachsende Beanspruchung durch internationale Treffen auf Ministerebene diente
den beiden Freisinnigen Rhinow (fdp, BL) und Petitpierre (fdp, GE) als Hauptargument
für ihre im März eingereichten parlamentarischen Vorstösse für eine
Regierungsreform. Im Nationalrat wurde das Anliegen als Motion der freisinnigen
Fraktion eingebracht, im Ständerat als parlamentarische Initiative Rhinow. In Form
einer allgemeinen Anregung werden darin folgende drei Modelle in den Vordergrund
gestellt: entweder die Schaffung von Staatssekretären oder eine grössere Zahl von
Bundesräten mit einem verstärkten Präsidium oder eine Regierung, welche aus einem
kleinen Führungskollegium und zusätzlichen Ministern für bestimmte Fachbereiche
gebildet wird. Noch bevor der Bundesrat seine eigenen Reformvorschläge vorlegen
konnte (siehe unten), beschloss der Ständerat, dieser Initiative Folge zu geben und eine
Kommission mit der Uberprüfung der Vorschläge Rhinows zu beauftragen. Die
Volkskammer, in der auch eine Motion Kühne (cvp, SG) zur Erhöhung der Anzahl der
Mitglieder des Bundesrats hängig ist, befasste sich noch nicht mit dem Vorstoss. Mit
der Überweisung von zwei gleichlautenden Postulaten von Ständerat Gadient (svp, GR)
und der SVP-Fraktion beauftragte das Parlament zudem den Bundesrat, einen Bericht
über mögliche Reformen zur Verbesserung der Führungsstrukturen auf allen Ebenen
der Bundesverwaltung vorzulegen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.1990
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte auf Antrag seiner Kommission eine parlamentarische Initiative
für eine gesetzliche Regelung der zulässigen Erwerbstätigkeiten von Ehegatten und
-gattinnen von Magistratspersonen ab. Nationalrat Reichling (svp, ZH) hatte diesen
Vorstoss unmittelbar nach der Rücktrittserklärung von Bundesrätin Kopp eingereicht. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1990
HANS HIRTER

Sowohl Vollmer (sp, BE) als auch Jaeger (ldu, SG) hatten im Vorjahr parlamentarische
Initiativen für die Einführung eines parlamentarischen Regierungssystems eingereicht;
ersterer im Sinne einer Anregung, letzterer als Forderung. Beide gaben sich überzeugt,
dass ein solches System, bei dem die grossen Parteien um die Ubernahme der
Regierungsverantwortung konkurrieren, grössere Effizienz aufweist und auch für die
Bürgerinnen und Bürger attraktiver ist als das herkömmliche Konkordanzsystem mit der
Regierungsbeteiligung aller bedeutenden Parteien. Kernpunkt eines solchen Systems
wäre das Recht des Parlaments, den Bundesrat während einer Legislatur abzuberufen
(Misstrauensvotum). Jaeger und Vollmer glauben, dass ein solches Konkurrenzsystem
auch bei Beibehaltung der Volksrechte funktionieren könnte. Damit widersprachen sie
der Meinung der meisten Politikwissenschafter, welche argumentieren, dass bei einem
Konkurrenzsystem die Volksrechte beschnitten werden müssen, weil sonst die
Oppositionsparteien mit Referenden die Regierungspolitik blockieren könnten. Die
beiden Initianten fanden nur gerade bei der LdU/EVP-Fraktion Unterstützung.
Trotzdem möchte der Nationalrat die Möglichkeit eines Systemwechsels nicht ganz aus
den Augen verlieren. Er bekräftigte seine bereits bei der Behandlung der Vorstösse
Rhinow/Petitpierre geäusserte Meinung, dass im Rahmen der Reform des
Regierungssystems die Einführung eines parlamentarischen Systems als gleichwertige
Variante geprüft werden müsse und überwies ein entsprechendes Postulat seiner
Kommission. Damit stellte er sich gegen den Bundesrat, welcher Ende 1991, bei seinem
Kommentar zum Zwischenbericht der von ihm eingesetzten Arbeitsgruppe, den
Experten empfohlen hatte, sich mit einem derartigen Modell nicht prioritär zu
befassen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.1992
HANS HIRTER
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Die Ersatzwahl löste auch eine Reihe von parlamentarischen Initiativen zum Prozedere
der Bundesratswahl aus. So verlangten Robert (gp, BE) und Hämmerle (sp, GR) die
Volkswahl mit einer Quotenregelung für die Sprachregionen und — zumindest
Hämmerle — auch für die Geschlechter. Diese Quoten möchte auch Gross (sp, ZH)
einführen. Er will die Wahl jedoch weiterhin der Bundesversammlung überlassen, schlug
aber die Einführung des Proporzsystems vor. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.1993
HANS HIRTER

Am besten stehen die Realisierungschancen für die Forderung nach einer Revision der
Verfassungsvorschrift, welche verlangt, dass nicht zwei amtierende Mitglieder der
Landesregierung aus dem selben Kanton stammen dürfen. In Form von
parlamentarischen Initiativen verlangten die LdU/EVP-Fraktion, sowie die Nationalräte
Ruf (sd, BE) (93.410) und Wanner (fdp, SO) (93.403), dass maximal zwei Bundesräte aus
dem gleichen Kanton kommen dürfen; der Genfer Ducret (cvp) postulierte gar die
Streichung des Verfassungsartikels.

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats kam zum Schluss, dass dieses
Problem sofort gelöst werden sollte. Um das Verfahren abzukürzen, formulierte sie im
Einklang mit den erwähnten Initianten eine eigene parlamentarische Initiative mit dem
Antrag, den entsprechenden Verfassungsartikel 96, Absatz 1, Alinea 2 BV ersatzlos zu
streichen. In der Begründung zu ihrer Forderung führte sie aus, dass die im letzten
Jahrhundert wichtigen Konfliktlinien zwischen den Kantonen, namentlich zwischen den
katholischen einerseits und den drei grossen protestantischen (Zürich, Bern und
Waadt) andererseits, weitgehend verschwunden seien. Zudem könne davon
ausgegangen werden, dass die Bundesversammlung als Wahlbehörde von sich aus dafür
sorgen werde, dass es nicht zu einer massiven und dauerhaften Übervertretung
einzelner Kantone kommen werde. Die Erfahrung bei der Berücksichtigung der
verschiedenen Sprachregionen mache deutlich, dass es dazu keiner geschriebener
Vorschriften bedürfe. Im Ständerat hatte Schiesser (fdp, GL) mit einer
parlamentarischen Initiative ebenfalls die Streichung der Kantonsklausel verlangt
(93.407). Der Rat gab dieser Initiative mit relativ knappem Mehr Folge, allerdings mit
dem Vorbehalt, dass dieser Entscheid nur bedeute, dass die Frage von der
Staatspolitischen Kommission im Rahmen der Regierungsreform überprüft werden
soll. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.10.1993
HANS HIRTER

Der Bundesrat veröffentlichte seine Stellungnahme zum Vorschlag der Staatspolitischen
Kommission des Nationalrats, die Verfassungsbestimmung, wonach nicht zwei
Mitglieder der Landesregierung aus dem selben Kanton stammen dürfen, ersatzlos zu
streichen. Er sprach sich gegen diese Neuerung aus. Dabei stützte er sich vor allem auf
eine Vernehmlassung, welche ergeben hatte, dass sich von den nicht
deutschsprachigen Kantonen nur gerade Genf dafür ausgesprochen hatte. Die
Nationalratskommission zog aus der Vernehmlassung gegenteilige Schlüsse. Da eine
deutliche Mehrheit der Kantone die Neuerung begrüsst hatte, beschloss sie, dem
Plenum die Streichung der Kantonsklausel zu beantragen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.1994
HANS HIRTER

Auf keine Gegenliebe stiess bei der Vereinigten Bundesversammlung die Forderung der
Grünen Robert (BE), dass analog zu Sachabstimmungen auch die Wahlen mit offener
Stimmabgabe durchgeführt werden können. Keine Zustimmung fand aber auch die
parlamentarische Inititative 93.414 Guinands (lp, VD) für eine Einschränkung der
Wahlmöglichkeiten in dem Sinne, dass nur eine Woche im voraus angemeldete
Kandidierende wählbar sein sollen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1994
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte auf Antrag seiner Staatspolitischen Kommission ebenfalls die
beiden parlamentarischen Initiativen Hämmerle (sp, GR) (93.418) und Robert (gp, BE) für
eine Volkswahl des Bundesrates - mit Quoten für Geschlechter und Sprachgebiete -
mit deutlichem Mehr ab. Die Kommission begründete ihren Antrag einerseits mit den
technischen Problemen, die bei der Erfüllung der Quoten auftreten würden. Zusätzlich
formulierte sie aber auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen einer Volkswahl auf
die politische Kultur. Sie befürchtete insbesondere, dass damit die Personalisierung der
Politik und der Trend zu populistischen Propagandakampagnen noch verstärkt
würden. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.1994
HANS HIRTER
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Keinen Erfolg hatte auch die parlamentarische Initiative von Bär (gp, BE) für eine
verfassungsmässig garantierte "angemessene" Vertretung beider Geschlechter in der
Landesregierung. Eine knappe Mehrheit der vorberatenden Kommission schlug dem
Nationalrat vor, dem Vorstoss keine Folge zu geben. Gegen die Stimmen der SP, der GP
und Teilen der LdU/EVP-Fraktion und der CVP schloss sich das Plenum mit 93:53
Stimmen diesem Antrag an. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.1994
HANS HIRTER

Das Eintreten auf den Beschluss A (Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz,
welches dem Bundesrat freie Hand zur Organisation der Departemente erteilt) war
unbestritten. Die Differenzen zum Ständerat waren von untergeordneter Bedeutung.
Immerhin fand die vom Ständerat eingeführte Vorschrift, dass bei Abstimmungen im
Bundesrat Stimmenthaltung nicht mehr zulässig sein soll, vor dem Nationalrat keine
Gnade. In der Gesamtabstimmung wurde dieser Teil der Reform mit 121:1 Stimmen (bei
6 Enthaltungen) gutgeheissen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.01.1995
HANS HIRTER

Trotz dem negativen Urteil des Bundesrats hielt die Staatspolitische Kommission des
Nationalrats an ihrem Vorschlag für eine ersatzlose Streichung der
Verfassungsbestimmung, wonach nicht zwei Mitglieder der Landesregierung aus
demselben Kanton stammen dürfen, fest. Obwohl die Sprecher der Fraktionen der SP
und der FDP dem Problem keine Dringlichkeit zuerkennen wollten, und diejenigen der
CVP und der LP föderalistische Einwände vorbrachten, beschloss der Nationalrat
Eintreten und stimmte der Streichung der Kantonsklausel mit 61:48 Stimmen zu. Der
Ständerat lehnte hingegen die Neuerung mit 28:9 Stimmen ab. Immerhin milderte er
seinen Entscheid insofern, als er die Behandlungsfrist der 1993 überwiesenen
parlamentarischen Initiative Schiesser (fdp, GL) (93.407), welche den Auslöser der
Reform gebildet hatte, verlängerte. Die Volkskammer beschloss in der Folge, das
Geschäft zu sistieren und abzuwarten, ob das Anliegen im Rahmen der geplanten
Totalrevision der Verfassung oder der angestrebten umfassenden Regierungsreform
berücksichtigt wird. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1995
HANS HIRTER

Der Ständerat pflichtete dem Beschluss des Nationalrats bei, die Diskussion der
Aufhebung der Verfassungsklausel, wonach nicht zwei Bundesräte aus demselben
Kanton stammen dürfen, vorläufig zu sistieren. Die entsprechenden parlamentarischen
Initiativen von Schiesser (fdp, GL) (93.407) resp. der Staatspolitischen Kommission des
Nationalrats sollen erst dann wieder aktiviert werden, wenn das Anliegen nach
Abschluss der Totalrevision der Bundesverfassung oder einer umfassenden
Regierungsreform noch nicht erledigt ist. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER

Das Vernehmlassungsverfahren, wie in der Schweiz die in vielen Demokratien übliche
vorparlamentarische Konsultation von Gliedstaaten, Parteien und
Interessenorganisationen genannt wird, geriet einmal mehr unter Beschuss. Nationalrat
Dünki (evp, ZH) reichte eine parlamentarische Initiative für die Abschaffung dieses
Verfahrens ein. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.08.1996
HANS HIRTER

Die im Vorjahr von Nationalrat Dünki (evp, ZH) eingereichte parlamentarische Initiative
für eine Abschaffung des Vernehmlassungsverfahrens lehnte das Ratsplenum auf
Antrag der SPK mit 92 zu 42 Stimmen ab. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1997
HANS HIRTER

Beim Vollzug von Bundesgesetzen und -beschlüssen durch die Kantone ergeben sich
nicht selten Probleme, weil diese darauf schlecht vorbereitet und zudem auch
überlastet sind. Der Ständerat gab einer parlamentarischen Initiative Rhinow(fdp, BL)
Folge, welche diesen Missstand beheben will. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.1997
HANS HIRTER
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Die Beseitigung der sogenannten Kantonsklausel war für den Ständerat weiterhin kein
dringliches Anliegen. Er hatte zwar 1993 mit der Überweisung einer parlamentarischen
Initiative Schiesser (fdp, GL) der Reform grundsätzlich zugestimmt. Auf Antrag seiner
Staatspolitischen Kommission (SPK) beschloss er nun, die Frist für die Ausarbeitung
einer konkreten Vorlage um weitere zwei Jahre zu verlängern. Er drückte dabei die
Hoffnung aus, dass sich die Neuerung in ein umfassenderes Projekt zur
Regierungsreform würde einbauen lassen. Die Verfassungskommission des Ständerates
möchte die Kantonsklausel auf jeden Fall nicht im Rahmen der laufenden
Verfassungstotalrevision streichen, da diese materielle Neuerung die Grenzen einer
„Nachführung“ sprengen würde. Ihr diesbezüglicher Entscheid fiel mit 10 zu 1 Stimmen
deutlich aus. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.1997
HANS HIRTER

Der Ständerat beriet unter dem Sammeltitel Regierungsreform drei parlamentarische
Vorstösse: eine parlamentarische Initiative Rhinow (fdp, BL) und zwei im Vorjahr vom
Nationalrat überwiesene Motionen [97.3029/97.3188] der Staatspolitischen Kommission
resp. des Freisinnigen Bonny (BE). Die Initiative verlangte, die Reform der Staatsleitung
als zusätzliches Paket in die laufende Verfassungstotalrevision einzubauen. Dabei soll
nicht nur die Struktur der Regierung neu konzipiert werden, sondern auch deren
Beziehung zum Parlament. Die für die Ausarbeitung zuständige Parlamentskommission
hätte dieses Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesrat und der von ihm 1997
eingesetzten Expertengruppe voranzutreiben. Die Motion der SPK des Nationalrates sah
hingegen vor, diese Arbeit nicht selbst zu leisten, sondern dem Bundesrat einen
entsprechenden Auftrag zu erteilen, mit der Auflage, die Vorschläge bis Ende 1998
vorzulegen. Die Motion Bonny schliesslich beschränkte sich auf die Forderung an den
Bundesrat, unverzüglich Vorschläge für eine Verbesserung der Stellung und der
Kompetenzen des Bundespräsidenten zu machen. Die SPK des Ständerats empfahl, der
Initiative Folge zu geben, allerdings nicht mit der Intention, die vom Bundesrat bereits
eingeleitete Arbeit zu konkurrenzieren, sondern sie kritisch zu begleiten. Bei der
Motion der SPK-NR beurteilte sie den vorgeschlagenen Termin als unrealistisch und
beantragte deshalb die Umwandlung in ein Postulat. Mit dem Wortlaut der Motion
Bonny erklärte sie sich einverstanden und empfahl deshalb deren Überweisung. Sie
distanzierte sich allerdings von Bonnys Begründung, dieses Vorhaben sei losgelöst von
der Staatsleitungsreform als Sofortmassnahme durchzuführen. Nachdem Bundeskanzler
Couchepin die weitgehende Übereinstimmung des Bundesrates mit den Argumenten
der Kommission erklärt hatte, folgte der Rat einstimmig den Anträgen seiner SPK. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.1998
HANS HIRTER

Das Parlament beschloss im Berichtsjahr die Beseitigung der sogenannten
Kantonsklausel für die Zusammensetzung der Landesregierung. Der Nationalrat strich
zuerst im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung (96.091) die Kantonsklausel.
Der Ständerat lehnte dies jedoch ab, da diese Neuerung über die angestrebte
Verfassungsnachführung hinausgehen würde. Der Nationalrat beschloss daraufhin,
seine parlamentarische Initiative aus dem Jahr 1993 (ersatzlose Streichung der
Kantonsklausel), für welche der Ständerat 1995 Nichteintreten beschlossen hatte,
wieder zu reaktivieren. Der Ständerat konnte sich allerdings mit einer ersatzlosen
Streichung der Kantonsklausel nicht einverstanden erklären. Er lehnte zwar den
Nichteintretensantrag seiner Kommissionsmehrheit, welche die Frage erst im Rahmen
der Staatsleitungsreform behandelt sehen wollte, deutlich ab. Er beschloss aber, dass
die Bundesversammlung bei der Wahl auf die „angemessene“ Vertretung der
Landesgegenden und Sprachregionen Rücksicht zu nehmen habe. Die von der
Kommissionsmehrheit zusätzlich vorgeschlagene und namentlich von welschen
Sprechern verteidigte Norm, dass die Bundesräte aus mindestens fünf verschiedenen
Kantonen stammen müssen, fand hingegen vor dem Plenum keine Gnade. Der
Nationalrat akzeptierte die neue Formel und lehnte einen Antrag Fankhauser (sp, BL),
der darin auch noch die Geschlechter erwähnt haben wollte, mit 91:75 Stimmen ab; in
der kleinen Kammer war zuvor ein identischer Antrag Brunner (sp, GE) mit 31:8 Stimmen
ebenfalls abgelehnt worden. In der Schlussabstimmung fand der neue
Verfassungsartikel im Nationalrat mit 144 gegen 37 (bürgerliche) Stimmen Zustimmung,
im Ständerat mit 35:1 Stimmen. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.10.1998
HANS HIRTER
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Am 7. Februar stimmten Volk und Stände mit deutlichem Mehr der Beseitigung der
sogenannten Kantonsklausel in der Verfassung für die Zusammensetzung der
Landesregierung zu. Nur gerade die Kantone Wallis und Jura lehnten die neue
Verfassungsbestimmung ab. In der sehr bescheiden geführten Kampagne bildete sich
zwar – als Gegenpol zu dem aus rund 90 nationalen Parlamentariern der
Bundesratsparteien gebildeten befürwortenden Komitee – auch ein aus Politikern aller
politischer Lager gebildetes Gegenkomitee. Sein Hauptargument war, dass diese
Reform nur ein erster Schritt zu einem Abbau der föderalistischen Garantien zugunsten
der kleinen Kantone darstelle. Sei dieser Schritt einmal gemacht, würden auch weitere,
wie die Übervertretung der bevölkerungsschwachen Kantone im Ständerat und das
Ständemehr bei obligatorischen Volksabstimmungen unter Beschuss geraten. Viel Geld
für Inserate war aber nicht vorhanden und die Debatten, soweit sie überhaupt
stattfanden, verliefen äusserst zahm. Von den politischen Parteien hatten alle die Ja-
Parole beschlossen. Immerhin gab es mit der Nein-Parole der SVP des Kantons Zürich
auch eine prominente Gegenstimme. Herzensblut vergoss allerdings auch die Zürcher
SVP nicht für die Beibehaltung der Kantonsklausel. Gegen die Reform sprachen sich
auch die Waadtländer Liberalen und einige Sektionen der FDP und der CVP in der
Westschweiz und im Tessin 

Bundesbeschluss über die Wählbarkeit in den Bundesrat 
Abstimmung vom 7. Februar 1999

Beteiligung: 38,0%
Ja: 1'287'081 (74,7%) / 18 6/2 Stände
Nein: 436'511 (25,3%) / 2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, FDP (4*), CVP (2*), SVP (6*), LP (1*), LdU, EVP, FP, SD (1*), EDU, PdA; SGB.
– Nein: Lega.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Zustimmung fiel mit einem Ja-Anteil von fast 75% klar aus. Mit Ausnahme von Jura
und Wallis stimmten alle Kantone zu; in den kleineren (NE, FR, AI, AR, Innerschweiz, GL,
GR) sowie im Tessin lag der Ja-Stimmen-Anteil allerdings unter dem Landesmittel. Die
grössten Ja-Mehrheiten ergaben sich in Genf, Zürich und Basel-Stadt mit über 80%. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.02.1999
HANS HIRTER

Die Funktionsfähigkeit der Landesregierung war weiterhin ein Thema parlamentarischer
Vorstösse. Mit knappem Mehr gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative
Loeb (fdp, BE) Folge, welche anregt, dass der Bundesrat in departementübergreifenden
Krisensituationen von nationaler Bedeutung einem seiner Mitglieder die Federführung
überträgt und, falls er dies unterlässt, vom Parlament dazu aufgefordert werden kann.
Die Opposition gegen diesen Entscheid richtete sich primär gegen das damit neu
geschaffene Antragsrecht für das Parlament. Der Ständerat überwies eine vom
Nationalrat gutgeheissene [99.3076] Müller (fdp, ZH), welche namentlich ein
Gesamtkonzept für die Information der Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen
gefordert hatte, in Postulatsform. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.1999
HANS HIRTER

Der Nationalrat beschloss auf Antrag seiner Geschäftsprüfungskommission, dass in
Zukunft der Bundesrat einen der beiden Vizekanzler zum Regierungssprecher
bestimmen soll. Der Bundesrat hatte die gesetzliche Fundierung dieser von ihm bereits
ausgeübten Praxis begrüsst. Die grosse Kammer überwies ebenfalls die vom Ständerat
im Vorjahr gutgeheissene Motion Respini (cvp, TI) (97.3534) für ein
Kommunikationskonzept des Bundes. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.1999
HANS HIRTER

Die SVP, welche beide Vorschläge der Regierung abgelehnt hatte, versuchte vergeblich,
ihr Konzept einer Volkswahl des Bundesrats in das Reformkonzept einzubringen. Keine
Zustimmung fand auch eine von Nationalrat Schlüer (svp, ZH) eingereichte
parlamentarische Initiative für die Einführung eines Referendums, welches es 50 000
Stimmberechtigten erlauben würde, eine Volksabstimmung über die Abwahl eines
amtierenden Regierungsmitglieds anzuordnen. Die Staatspolitische Kommission des
Nationalrats lehnte diesen Vorstoss mit 17:3 Stimmen ab und verurteilte ihn in

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1999
HANS HIRTER
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ungewohnt scharfen Worten als Teil der „rechtspopulistischen Versuche, das politische
System der Schweiz zu destabilisieren“. In der schriftlichen Begründung vermutete sie
hinter dem Vorstoss, der in die gleiche Kategorie einzuordnen sei wie die von den
selben Kreisen lancierte sogenannte „Maulkorbinitiative“, Bestrebungen zur Schaffung
eines plebiszitären Staatskonzepts, in dem „starke Männer“ mit Berufung auf das Volk
und unter Umgehung des Parlaments regieren würden. Das Ratsplenum schloss sich
dieser Ablehnung diskussionslos an. 22

Der Ständerat übernahm den Beschluss der grossen Kammer aus dem Vorjahr, dass der
Bundesrat einen der beiden Vizekanzler zum Regierungssprecher bestimmen soll. Der
Bundesrat betraute daraufhin den bisherigen faktischen Regierungssprecher,
Vizekanzler Casanova, offiziell mit dieser Funktion. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.03.2000
HANS HIRTER

Weitere Reformvorschläge kamen aus der SPK des Ständerats anlässlich der Beratung
des neuen Parlamentsgesetzes, welches das bisherige Geschäftsverkehrsgesetz ersetzt.
Diese schlug vor, dass amtierende Bundesräte im Jahr vor der Wahl des Nationalrats in
der Regel nicht mehr zurücktreten dürfen, und dass die wiederkandidierenden
Bundesräte nicht mehr einzeln in der Reihenfolge ihrer Amtsdauer, sondern auf einer
gemeinsamen Liste mit Streichungsmöglichkeiten zu bestätigen sind. Mit der ersten
Bestimmung wollte die SPK wahltaktisch motivierte Rücktritte vor Ablauf der Amtsdauer
verhindern, die zweite sollte es dem Parlament ermöglichen, missliebige Bundesräte
mit einem schlechten Wahlresultat oder gar der Nichtwiederwahl zu sanktionieren,
ohne Retourkutschen für die anderen, d.h. amtsjüngeren Bundesräte befürchten zu
müssen. Der erste Vorschlag fand bereits im Ständerat keine Mehrheit, der zweite
wurde vom Nationalrat abgelehnt. Vergleiche dazu auch die als „wahltaktisch“
kritisierten Demissionen von Arnold Koller und Flavio Cotti (beide cvp) im Jahr 1999 und
von Stich (sp) 1995. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2002
HANS HIRTER

Keine Chance hatte ein Reformvorschlag Zisyadis (pda, VD), welcher das schweizerische
Regierungskollegium durch das in den meisten westeuropäischen Staaten übliche
Ministerpräsidentensystem ablösen wollte. Dabei würde das Parlament in Zukunft nur
noch den Chef der Regierung wählen (und gegebenenfalls mit einem Misstrauensvotum
auch wieder abwählen), während dieser die ihm untergeordneten Minister selbst
einstellt und entlässt. Die parlamentarische Initiative Zisyadis wurde vom Nationalrat
mit 162:4 sehr deutlich abgelehnt. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2002
HANS HIRTER

Die Bundesratswahlen vom 10. Dezember des Vorjahres mit der Abwahl von Ruth
Metzler und der Nichtwahl der Freisinnigen Christine Beerli gaben der Forderung nach
einer fixen Geschlechterquote für die Zusammensetzung der Regierung wieder einen
gewissen Auftrieb. Die SP-Fraktion reichte im Nationalrat eine parlamentarische
Initiative für mindestens drei Sitze für jedes Geschlecht ein. Die SPK empfahl, diesem
Vorstoss keine Folge zu geben. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2004
HANS HIRTER

Mit einer parlamentarischen Initiative beantragte der Solothurner SVP-Nationalrat
Wobmann, mit der Veröffentlichung der namentlichen Abstimmungsresultate im
Bundesrat vollständige Transparenz über das Verhalten der Regierungsmitglieder zu
schaffen. Auslöser für diesen Vorstoss war die Aussage von Bundesrat Deiss gewesen,
dass der Bundesrat sich einstimmig zugunsten des Schengen/Dublin-Abkommens mit
der EU ausgesprochen habe, dies aber gemäss Bundesrat Blocher nicht der Fall
gewesen sei. Die SPK-NR beschloss, dem Plenum die Ablehnung dieser Initiative zu
beantragen. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER
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Auf Antrag seiner SPK beschloss der Nationalrat mit 84 zu 74 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative der SP-Fraktion für eine neue Verfassungsbestimmung,
welche jedem Geschlecht mindestens drei Sitze im Bundesrat zusichert, keine Folge zu
geben. Die SPK begründete ihren Ablehnungsantrag vor allem damit, dass eine solche
Vorschrift die Auswahlmöglichkeiten zu stark einschränken würde. Dies sei umso mehr
der Fall, als auf die bestehenden und von der Kommissionsmehrheit als wichtiger
erachteten Verfassungsvorgaben über die sprachliche und regionale Ausgewogenheit
nicht verzichtet werden soll. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2005
HANS HIRTER

Der überraschende Ausgang der Bundesratswahlen vom Dezember 2003 und die
anschliessenden Debatten über das Kollegialitätssystem hatten die Diskussion um
alternative Wahlverfahren belebt. Deutlich (121 zu 23 Stimmen) und ohne Diskussion
lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD) (03.464) ab,
welche die Aufhebung der geheimen Stimmabgabe bei der Bundesratswahl, d.h. eine
Wahl unter Namensaufruf wie bei Sachgeschäften, verlangte. Noch nicht behandelt
worden ist eine parlamentarische Initiative Markwalder (fdp, BE), welche die Ersetzung
der individuellen Wahl durch eine Listenwahl fordert, wobei die Listen durch die
Wählenden nicht abgeändert werden dürfen. Dies im Gegensatz zu der von Nationalrat
Weyeneth (svp, BE) seit langem propagierten Idee einer Listenwahl mit
Streichungsmöglichkeiten (z.B. Mo. 04.3608 und 98.3349) Die Initiantin und ein vor
allem in der Westschweiz verankertes „Centre pour la réforme des institutions suisses“,
welches den Vorschlag im September der Öffentlichkeit vorstellte, erwarten von diesem
System eine grössere Sicherheit, dass nicht sieben Einzelakteure, sondern ein zur
Zusammenarbeit bereites Team in die Regierung gewählt wird. Die zur Wahl
vorgeschlagenen Listen müssten von mindestens dreissig Abgeordneten unterstützt
werden. Falls im ersten Wahlgang keine Liste das absolute Mehr erreicht, würden die
beiden bestplatzierten Listen in einem zweiten Wahlgang gegen einander antreten,
wobei die Listen vom ‚Unterstützungskomitee’ noch personell verändert werden
könnten. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2005
HANS HIRTER

Die SPK des Nationalrats beantragte dem Plenum, der parlamentarischen Initiative
Wobmann (svp, SO) für die Veröffentlichung der namentlichen Abstimmungsresultate
im Bundesrat keine Folge zu geben.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.01.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat sah keinen Grund, einer Änderung des Wahlverfahrens für den
Bundesrat zuzustimmen. Er lehnte mit je 88 zu 73 Stimmen eine Motion Weyeneth (svp,
BE) (04.3608) und eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion ab, welche die
Besetzung aller sieben Sitze in einem einzigen Wahlgang gefordert hatten. Gemäss den
Initianten würde die Wahl damit fairer, da es möglich wäre, einzelnen Bundesräten die
Stimme zu verweigern, ohne Retourkutschen gegen später antretende eigene
Kandidaten befürchten zu müssen. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.05.2006
HANS HIRTER

Eine deutlich Mehrheit des Nationalrats sprach sich gegen eine Reform des
Wahlverfahrens aus, welche erklärtermassen die Grundlage für die Einführung eines
parlamentarischen Regierungssystems gebildet hätte. Mit 141 zu 28 Stimmen lehnte der
Rat eine parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD) ab, welche die Wahl des
Bundesrats auf einer gemeinsamen, nicht veränderbaren Liste forderte. Der Vorstoss
verlangte im weiteren die Zustimmung des Parlaments zu einem Regierungsprogramm
der auf diese Weise gewählten Exekutive sowie die Einführung der parlamentarischen
Misstrauensabstimmung während der Legislaturperiode. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
HANS HIRTER

Die SPK des Nationalrats befasste sich mit weiteren Reformvorschlägen. Sie beschloss,
der parlamentarischen Initiative Markwalder (fdp, BE), welche die Ersetzung der
individuellen Wahl der Mitglieder des Bundesrats durch eine Listenwahl fordert, wobei
die Listen durch die wählenden Parlamentarier nicht abgeändert werden dürfen, keine
Folge zu geben. Eine parlamentarische Motion Chevrier (cvp, VS) (06.415) für die
Verlängerung der Amtszeit für Bundesrat und Nationalrat von vier auf fünf Jahre
unterstützte sie hingegen. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.09.2006
HANS HIRTER
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Der Nationalrat schloss sich der Empfehlung seiner SPK an, und beschloss mit 128 zu 48
Stimmen, der parlamentarischen Initiative Wobmann (svp, SO) für die Veröffentlichung
der namentlichen Abstimmungsresultate im Bundesrat keine Folge zu geben. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat folgte seiner Staatspolitischen Kommission (SPK) und lehnte die
parlamentarische Initiative Markwalder (fdp, BE) für eine Ersetzung der individuellen
Wahl der Mitglieder des Bundesrats durch eine Wahl auf nicht veränderbaren Listen
ab. Die Initiantin hatte vergeblich damit geworben, dass mit dem neuen System die
Wahrscheinlichkeit steigen würde, dass nur teamfähige Personen in die
Kollegialbehörde gewählt würden.  34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2007
HANS HIRTER

Die parlamentarische Initiative Chevrier (cvp, VS) für die Verlängerung der Amtszeit für
Bundesrat und Nationalrat von vier auf fünf Jahre war 2006 von der SPK des
Nationalrats vorläufig unterstützt worden. Ihre Schwesterkommission des Ständerats
lehnte sie hingegen ab, da sie der Ansicht war, dass dies für das Parlament keinen
Effizienzgewinn bedeuten würde und sogar eine unerwünschte Stärkung des
Bundesrats gegenüber dem Parlament zur Folge hätte. Die SPK-NR liess sich von diesen
Argumenten überzeugen und beantragte dem Plenum erfolgreich, der Initiative keine
Folge zu geben. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2007
HANS HIRTER

Im Rahmen einer parlamentarischen Initiative der SPK des Nationalrats zur Behandlung
von parlamentarischen Vorstössen machte diese auch einen Vorschlag zur präzisen
Regelung des Vorgehens bei einer andauernden Amtsunfähigkeit eines Mitglieds des
Bundesrates oder der Bundeskanzlerin im Parlamentsgesetz. Gemäss der SPK-NR soll
im Fall einer durch schwere und andauernde gesundheitliche Probleme verursachten
Amtsabwesenheit und Amtsunfähigkeit eines Regierungsmitglieds das Büro der
Vereinigten Bundesversammlung oder der Bundesrat einen Antrag auf Amtsunfähigkeit
stellen können. Vor diesem Antrag hätten diese Gremien eine angemessene Frist
abzuwarten, um der betroffenen Person Zeit für eine eigene Rücktrittserklärung
einzuräumen. Entscheiden über den Antrag auf Amtsunfähigkeit würde die
Wahlbehörde, also die Vereinigte Bundesversammlung. Der Nationalrat sprach sich
einstimmig für die neue Regelung aus. Das Anliegen des Bundesrates, dass nur er allein,
und nicht auch das Ratsbüro über das Antragsrecht verfügen solle, fand im Plenum
keinen Anklang. Auch der Ständerat war mit dieser Neuerung einverstanden. Das
Parlament verabschiedete die neuen Bestimmungen bereits in der Herbstsession
2008. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat sprach sich auf Antrag seiner SPK deutlich gegen die Volkswahl des
Bundesrates aus. Er beschloss mit 140 zu 23 Stimmen, einer entsprechenden
parlamentarischen Initiative Zisyadis (pda, VD) keine Folge zu geben. Neben der
Volkswahl wollte der Initiant auch noch Mindestquoten für die Sprachgruppen und die
Geschlechter einführen. Auch eine Mehrheit der SVP-Fraktion lehnte den Vorstoss
ab. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.04.2009
HANS HIRTER

Als Reaktion auf die Nichtwiederwahl von Christoph Blocher und seine Ersetzung durch
Eveline Widmer-Schlumpf hatte die SVP einen neuen Paragrafen in ihre Parteistatuten
aufgenommen. Dieser besagt, dass Parteimitglieder, die eine Wahl in den Bundesrat
annehmen und nicht von der Fraktion nominiert worden sind, automatisch aus der
Partei ausgeschlossen werden. Nationalrat Lustenberger (cvp, LU) sah darin eine
unzulässige Einschränkung der Wahlfreiheit der Bundesversammlung und reichte eine
parlamentarische Initiative ein mit dem Ziel, derartige Bestimmungen in Parteistatuten
zu untersagen. Auf Antrag seiner SPK lehnte der Nationalrat dieses Ansinnen mit 136 zu
30 Stimmen ab. Die SPK argumentierte, dass dieser Paragraph eine privatrechtliche
Vereinbarung zwischen einer Partei und ihren Mitgliedern darstelle und die Mitglieder
der Bundesversammlung davon in ihrer Entscheidungsfreiheit eine bestimmte Person
zu wählen nicht beeinträchtigt seien. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER
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Die Idee der öffentlichen Stimmabgabe der Parlamentarier bei Bundesratswahlen, wie
sie in einer parlamentarischen Initiative Hodgers (gp, GE) formuliert wurde, stiess im
Nationalrat auf überraschend viel Unterstützung. Zwar folgte die Mehrzahl der
Nationalräte in ihrer Ablehnung dem Vorschlag der Staatspolitischen Kommission. Das
Argument der Transparenz und die Idee, dass Gewählte den Wählenden Rechenschaft
ablegen sollen, verfing aber immerhin bei 70 von 155 Abstimmenden. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2010
MARC BÜHLMANN

Die Idee einer adäquaten Vertretung von Minderheiten fand sich in Forderungen nach
einer spezifischen Regierungszusammensetzung wieder. Im Vorfeld der
Bundesratsersatzwahlen war über den Frauenanteil und insbesondere über die
Tessiner und Westschweizer Vertretung debattiert worden. Weder die
parlamentarische Initiative Rennwald (sp, JU), die eine verbindliche Frauen- und
Sprachgruppenvertretung gefordert hatte, noch eine parlamentarische Initiative
Zisyadis (pda, VD) (Pa. Iv. 09.445), die auf eine Mindestanzahl Bundesratsmitglieder aus
der lateinischen Schweiz zielte, hatten im Nationalrat eine Chance. Jegliche Art von
Quoten wurden in der grossen Kammer abgelehnt. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.09.2010
MARC BÜHLMANN

Auch die beiden parlamentarischen Initiativen – von Hiltpold (fdp, GE) sowie der grünen
Fraktion (10.412) - wurden von der grossen Kammer auf Antrag der Staatspolitischen
Kommission (SPK-NR) abgelehnt. Beide Vorstösse hatten eine Listenwahl des
Bundesrates gefordert, um das Einzelkämpfertum mit einer teamfähigen Regierung zu
ersetzen. Eine Listenwahl hätte bedingt, dass sich die Parteien mit Anspruch auf
Regierungsbeteiligung, auf der Basis eines gemeinsamen Programms hätten
zusammenschliessen müssen. Die SPK-NR hatte geltend gemacht, dass eine solche
Änderung das gesamte politische System der Schweiz verändern würde. Die
Ratsmehrheit (121:48 Stimmen) folgte diesem Argument und lehnte beide Vorlagen ab. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2010
MARC BÜHLMANN

Mit einer parlamentarischen Initiative wollte die grüne Fraktion ein
Amtsenthebungsverfahren installieren. Mit einer Zweidrittelmehrheit der
Bundesversammlung hätte ein Exekutivmitglied seines Amtes enthoben werden können.
Die Argumentation der staatspolitischen Kommission, dass mit einem solchen
Instrument die Stabilität der Regierung massiv geschwächt würde, überzeugte im
Nationalrat, der mit 124 zu 25 Stimmen gegen ein Folgegeben war. Ein
direktdemokratisches Abberufungsrecht existiert in einigen Kantonen. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2011
MARC BÜHLMANN

Die Räte hatten im Berichtsjahr über Vorschläge zu debattieren, die punktuelle
Reformen der Regierung vorsahen. Hängig war etwa eine parlamentarische Initiative der
grünen Fraktion, die sich in die Anträge einreihte, die eine Beschränkung der Amtszeit
verlangen. Zwei ähnliche Vorstösse waren bereits 2010 abgelehnt worden (09.482,
09.494). Die Grünen ihrerseits schlugen eine Beschränkung auf drei Legislaturen vor.
Die staatspolitische Kommission argumentierte gleich wie schon ein Jahr zuvor: Es
bestehe kein Handlungsbedarf, da Bundesräte im Schnitt lediglich rund acht Jahre im
Amt seien. Darüber hinaus könne die Position eines Regierungsmitglieds auf Ende der
Amtsperiode geschwächt werden. Allerdings räumte die Kommission ein, es sei
stossend, dass Bundesrätinnen und Bundesräte alleine über den Termin ihres Rücktritts
entscheiden könnten. Wie ein Jahr zuvor hatte auch der neuerliche Vorstoss keine
Chance und der parlamentarischen Initiative wurde mit 50 zu 102 Stimmen keine Folge
gegeben. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2011
MARC BÜHLMANN

Gleich zwei parlamentarische Initiativen Minder (parteilos, SH) zielten auf eine Reform
des Wahlverfahrens bei der Bestellung der Bundesräte ab. Im ersten Vorstoss forderte
der Schaffhauser Ständerat, dass Bundesräte gesamthaft und nicht einzeln gewählt
werden. Gewählt würde in mehreren Runden so lange, bis die nötige Anzahl Personen
(sieben bei Gesamterneuerungswahlen) das absolute Mehr erreicht haben. Damit würde
taktischen und parteipolitischen Ränkespielen ein Riegel vorgeschoben. Die zweite
Initiative wollte die Gesamterneuerungswahl der Exekutive zeitlich nach hinten
verschieben. Konkret: der Bundesrat sollte erst ein Jahr nach den
Gesamterneuerungswahlen des Nationalrates bestellt werden. Damit sollte neu
gewählten Ratsmitgliedern die Möglichkeit gegeben werden, die Bundesräte und
allfällige Ersatzkandidatinnen und -kandidaten besser kennen zu lernen. Darüber hinaus

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.04.2012
MARC BÜHLMANN
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würde damit vermieden, dass zu spät vereidigte, gewählte National- und Ständeräte den
Wahltag verpassen würden. Schliesslich würde damit auch die zunehmend vorgebrachte
Forderung der Übersetzung von Wähleranteilen in Regierungssitze abgeschwächt.
Nachdem die Staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) die zweite Vorlage
mit der Begründung abgelehnt hatte, dass das Parlament bei grossen
Wahlverschiebungen rasch handeln können müsse, da es sonst zu Friktionen zwischen
Legislative und Exekutive kommen könne, zog Minder diesen Vorstoss zurück. Mehr
Erfolg hatte hingegen seine erste Idee, für die von der SPK-S mit Stichentscheid des
Präsidenten Folge geben beantragt wurde. Die Wahlreihenfolge sei in der Tat ein
sachfremdes Kriterium. Mit einer Listenwahl werde die Wahlfreiheit der Mitglieder der
Bundesversammlung hingegen erweitert, da ein Kandidierender auch nicht gewählt
werden könne, ohne dass dabei Auswirkungen auf nachfolgende Kandidierende
bedacht werden müssten. Die SPK-N verweigerte im Berichtjahr allerdings ihre
Zustimmung. Die Behandlung in den Räten stand Ende 2012 noch aus. 44

Nachdem sich 2012 die Staatspolitischen Kommissionen (SPK) der beiden Kammern
uneinig gewesen waren über eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH),
welche auf eine Reform des Wahlverfahrens bei der Bestellung der Bundesräte
abzielte, kam das Geschäft im Berichtjahr in den Ständerat. Minder forderte eine
gleichzeitige und gesamthafte Wahl der Regierungsmitglieder, um taktischen Spielchen
vorzubeugen. Die ständerätliche Kommission hatte den Vorstoss mit Stichentscheid des
Präsidenten gutgeheissen, in der SPK-NR war die bisherige nacheinander erfolgende
Einzelwahl aber vorgezogen worden mit der Begründung, Parteitaktik könne durch neue
Regelungen nicht verhindert werden. Mit demselben Argument wurde der Initiative
dann auch in der kleinen Kammer mit 30:8 Stimmen keine Folge gegeben. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2013
MARC BÜHLMANN

Die Debatte um eine Erhöhung der Anzahl Bundesräte nahm – trotz Ablehnung einiger
Vorstösse in den Vorjahren – auch 2014 nicht ab. Die SPK-SR begrüsste die im Vorjahr
eingereichte parlamentarische Initiative ihrer Schwesterkommission, mit der neun
Mitglieder in der Exekutive gefordert werden. Ziel des Vorstosses war vor allem die
angemessenere Vertretung der Sprachregionen in der Landesregierung. Insbesondere
die italienisch sprechende Schweiz müsse adäquater repräsentiert werden. Die SPK-SR,
die mit 6 zu 3 Stimmen grünes Licht gab für die Ausarbeitung eines Entwurfes, erhoffte
sich auch positive Auswirkungen auf die Regierungspolitik, da die Last auf mehrere
Schultern verteilt werden könne. In der Tat wurde die erste Forderung, den Kreis der
Regierung zu erweitern, schon 1900 in Form einer Volksinitiative eingereicht, stiess
aber seither mehrmals auf erfolgreichen Widerstand. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.01.2014
MARC BÜHLMANN

Obwohl die grossangelegte Regierungsreform nach rund zehnjähriger Behandlungszeit
2013 endgültig gescheitert war und dabei auch Vorschläge zur Erhöhung der Anzahl
Bundesräte abgelehnt wurden, hielt die Staatspolitische Kommission des Nationalrates
(SPK-NR) an dieser Idee fest und lancierte eine auch von ihrer Schwesterkommission
(SPK-SR) unterstützte parlamentarische Initiative. Begründet wird die Idee
insbesondere mit der ungenügenden Vertretung der Sprachregionen im
Regierungsgremium – eine der 2012 abgelehnten Forderungen war eine
Standesinitiative des Kantons Tessin gewesen. Zudem sei die seit 1848 stark
gewachsene Regierungstätigkeit auf zusätzliche Schultern zu verteilen, was nicht nur zu
höherer Legitimation, sondern auch zu einer sinnvolleren Departementsbildung führen
könne. Wie gering die Unterstützung für diese Idee allerdings nach wie vor ist, zeigte die
von März bis Juli 2015 durchgeführte Vernehmlassung des Entwurfs der SPK-NR: 19
Kantonsregierungen lehnen die Reform ab, fünf begrüssen sie und zwei äussern sich
skeptisch. Von den Parteien sprechen sich CVP, FDP, GLP und SVP gegen die
Reformidee aus, während sie von SP, GP und BDP begrüsst wird. Während auf
Gegnerseite darauf hingewiesen wird, dass sprachliche Repräsentation eine Frage des
politischen Willens sei und eine Aufstockung hohe Kosten verursachen würde, wiesen
die Befürworter darauf hin, dass der hohe Arbeitsaufwand zu einer Delegation von
Verantwortung an die Verwaltung führe, was aus parlamentarischer Sicht keine gute
Entwicklung darstelle. Die Behandlung des Geschäftes wie auch eine Anfang Februar
2014 eingereichte Petition (14.2005), die ebenfalls eine Erhöhung der Anzahl
Bundesräte fordert, wird wohl 2016 in Angriff genommen. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.07.2015
MARC BÜHLMANN
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Anfang Februar legte die SPK-NR einen Entwurf mit zwei Verfassungsänderungen vor.
Erstens sollte der Bundesrat von sieben auf neun Mitglieder aufgestockt werden.
Zweitens soll genauer ausgeführt werden, wie die verschiedenen Landesgegenden und
Sprachregionen kohärenter in der Regierung vertreten sein sollen (Artikel 175 Absatz 4
BV). Die personelle Aufstockung der Regierungsbehörde solle insbesondere zu einer
besseren Vertretung der Sprachregionen führen. Darüber hinaus könne damit auch die
seit dem 19. Jahrhundert bunter gewordene, parteipolitische Vielfalt adäquater
repräsentiert werden. Schliesslich würde eine Aufstockung auch eine Entlastung
bedeuten, weil die gewachsenen Regierungsaufgaben und die durch internationale
Verflechtung komplexer gewordenen Anforderungen an die Regierungsmitglieder auf
mehr Schultern verteilt werden könnten. Artikel 175, Absatz 4 soll sprachlich
vereinheitlicht werden. Während die deutsche Fassung von Rücksichtnahme auf die
Sprachregionen bei der Besetzung des Bundesrates spricht, sind die französisch- und
italienischsprachigen Fassungen stärker als Muss-Form formuliert. Auch wenn dieser
Artikel vorwiegend deklaratorischen Charakter und eher symbolische Wirkung habe,
müsse er in allen Sprachen das Gleiche bedeuten. Er soll an die lateinischen Fassungen
angepasst werden. 
Der Bundesrat nahm Ende April Stellung zum Entwurf. Er hob die Bedeutung der
sprachlichen Repräsentation hervor und begrüsste die geplante Anpassung der
sprachlichen Fassung von Artikel 175, Absatz 4, verwahrte sich aber gegen eine
personelle Aufstockung. Eine adäquate Vertretung der Sprachregionen liege in der
Verantwortung der Vereinigten Bundesversammlung und müsse nicht durch eine
strukturelle Reform gesichert werden. Die sprachliche Diversität sei zudem, über die
Jahre betrachtet, durchaus gegeben. Des Weiteren würden mehr Mitglieder das
Kollegialprinzip erschweren und einen administrativen Mehraufwand nach sich ziehen.
Ein Blick auf die Geschichte zeige, dass eine Erhöhung der Anzahl Bundesräte bis dato
nicht mehrheitsfähig sei: 1900 und 1942 scheiterten Volksinitiativen mit diesem
Vorschlag und die Idee hatte auch im Rahmen der 2001 lancierten Staatsleitungsreform
Schiffbruch erlitten. Erst 2013 waren zwei entsprechende Standesinitiativen aus dem
Kanton Tessin im Parlament gescheitert. 48
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Auch der neuerliche Versuch einer Aufstockung des Bundesrates nahm letztlich ein
abruptes Ende. Nach einer längeren Debatte entschied sich der Nationalrat für
Nichteintreten und versenkte damit das Anliegen, mit welchem vor allem auch eine
bessere Vertretung der Sprachregionen angestrebt werden sollte. Eben diese
sprachliche Repräsentation war Gegenstand der meisten Voten, die für ein Eintreten
plädierten. Marco Romano (cvp, TI) wies etwa darauf hin, dass nach dem Rücktritt von
Flavio Cotti, am 30. April 1999, die italienische Amtssprache seit fast einer Generation
nicht mehr in der Regierung vertreten sei. Diesem gewichtigen Argument standen
freilich zahlreiche Gegenpositionen gegenüber: Die effizientere Funktion der
Kollegialbehörde mit sieben statt neun Mitgliedern; die Angst vor einem Staatsausbau,
der mit hohen Mehrkosten verbunden wäre; die ablehnende Haltung der meisten
Parteien und Kantone, welche in der Vernehmlassung zum Entwurf immer deutlicher
werde und insbesondere die ablehnende Haltung der aktuellen Regierungsmitglieder
selber wogen letztlich schwerer. Auch der von den Grünen eingebrachte Aspekt, dass
mit einer grösseren Zahl der Exekutivmitglieder zugleich die Vertretung von Frauen
adäquater würde, verfing nicht. Eine relativ knappe Mehrheit von 97 zu 88 Stimmen
(keine Enthaltung) folgte diesbezüglich wohl auch dem Einwurf von Bundesrätin
Sommaruga, dass adäquate Repräsentation letztlich vom Willen der Wahlgremien
abhängig sei und nicht institutionell abgesichert werden müsse. Gegen Eintreten waren
die fast geschlossene SVP-Fraktion – einzig die beiden Tessiner Lega-Mitglieder
Roberta Pantani und Lorenzo Quadri sprachen sich für Eintreten aus –, ein Grossteil
der FDP-Fraktion (22 von 27 Stimmen) und die Hälfte der CVP-Fraktion. Die Stimmen
der geschlossenen Fraktionen der GP, der SP, der GLP und der BDP reichten also nicht,
um das Geschäft überhaupt zu beraten. Die Forderung nach einer Aufstockung des
Bundesrates wird damit wohl wieder eine Weile von der Bildfläche verschwinden –
nicht aber die Diskussionen um die adäquate Vertretung von Minderheiten in der
Exekutive. 49
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Sowohl Maya Graf (gp, BL) im Nationalrat (Pa. Iv. 17.411) als auch etwas später Raphaël
Comte (fdp, NE) im Ständerat reichten eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie
eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung durchsetzen wollten.
Konkret sollte in der Verfassung festgehalten werden, dass die Bundesversammlung bei
Wahlen (gemeint sind Bundesrats- und Richterwahlen) auf eine angemessene
Vertretung der Geschlechter achtet. Neben den Landesgegenden und den
Sprachregionen würde damit ein weiteres Kriterium festgeschrieben, auf das bei
Bundesratswahlen Rücksicht genommen werden müsste. 
Beide Vorstösse schien vorerst das gleiche Schicksal zu ereilen, wie die verschiedenen
ähnlichen Anliegen vor ihnen. Sowohl die SPK-SR (mit 9 zu 4 Stimmen) als auch die SPK-
NR (mit 16 zu 9 Stimmen) sprachen sich gegen Folge geben aus. Argumentiert wurde
dabei, dass nicht klar sei, welches der drei Kriterien Vorrang haben solle, wenn sie sich
konkurrenzierten. Zudem könne die Liste der Anforderungen, auf die man bei Wahlen
achten müsse, beliebig erweitert werden, etwa durch das Kriterium Alter. Im Gegensatz
zum Geschlecht hätten die Elemente «Landesgegend» und «Sprachregion» eine
stabilisierende und integrierende Funktion für den Bundesstaat. Zudem werde heute
schon ohne Regelung Rücksicht auf eine adäquate Vertretung der beiden Geschlechter
in der Landesregierung genommen. In ihrer Stellungnahme nahm die SPK-NR zudem die
Parteien in die Verantwortung, die es in der Hand hätten, Frauen als Kandidatinnen
aufzustellen. Vielen Frauen sei zudem eine «rechtliche Krücke» ein Dorn im Auge:
Letztlich müsse die Fähigkeit und nicht das Geschlecht für eine Kandidatur und eine
Wahl entscheidend sein. Die Kommissionsminderheiten hoben die grosse symbolische
Bedeutung hervor, die der Vermerk des Kriteriums «Geschlecht» in der Verfassung
hätte. Dies würde den Druck auch auf Parteien erhöhen, tatsächlich Frauen zu fördern.
Zu bedenken sei zudem, dass ein geringer Frauenanteil gerade auf Frauen eine
demotivierende Wirkung habe.  
Der Medienberichterstattung nach zu urteilen für viele überraschend nahm der
Ständerat die Position der Minderheit ein und gab der Initiative mit 20 zu 17 Stimmen
bei einer Enthaltung Folge. Hans Stöckli (sp, BE) betonte dabei über die bekannten
Argumente hinaus, dass der Vorstoss nur die Konkordanzbestimmungen konsequent
anwende, welche verlangten, dass alle massgebenden Kräfte am Staatswesen
mitarbeiten würden. 
Nach der Entscheidung des Ständerats zog Maya Graf ihren nationalrätlichen Vorstoss
zurück. Die grosse Kammer wird entsprechend über das Schicksal des Antrags Comte
bestimmen. 50
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Die Höhe der Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern gerät ab und zu in den
medialen Fokus. Das aktuelle Bundesgesetz über Besoldung und berufliche Vorsorge
von Magistratspersonen und die entsprechende Verordnung sehen eine jährliche
Rentenauszahlung von CHF 223'917 vor. Dies gilt allerdings nicht für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte, die nach Vollendung ihres Regierungsmandats noch
einem Erwerb nachgehen. Übersteigt dieses Erwerbseinkommen zusammen mit der
Rente den Jahreslohn eines amtierenden Bundesratsmitglieds, wird das Ruhegehalt
entsprechend gekürzt. 
Ein Ruhegehalt in dieser Höhe sei insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden
AHV-Reform stossend und «luxuriös», begründete Thomas Burgherr (svp, AG) seine
parlamentarische Initiative, mit der er eine zeitgemässe Altersvorsorge für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte forderte. Er schlug damit eine berufliche Vorsorge vor
oder forderte zumindest eine Kürzung der momentanen Rente. 
An ihrer Sitzung Anfang November 2018 sprach sich die SPK-NR mit 16 zu 8 Stimmen bei
1 Enthaltung gegen Folge geben aus. Als Grund gab die Mehrheit an, dass der
Rücktrittsentscheid eines Regierungsmitglieds nicht von finanziellen Überlegungen zur
Altersvorsorge abhängig sein dürfe. Die Kommissionsminderheit plädierte hingegen für
eine Vorbildfunktion des Bundesrats, die es mit sich bringe, dass man Kürzungen in der
Altersvorsorge in Kauf zu nehmen habe. 51
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Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Marco Chiesa (svp, TI), dass nur
Bundesrätin oder Bundesrat werden darf, wer ausschliesslich die Schweizer
Staatsbürgerschaft besitzt. Ein Regierungsmitglied müsse der Schweiz stark verbunden
sein, argumentierte er. Insbesondere im Falle des Aussenministers oder der
Aussenministerin könne eine Doppelbürgerschaft zu Interessenkonflikten führen. Damit
dies nicht passiere, müsse die Bundesverfassung geändert werden, um von einem
Regierungsmitglied verlangen zu können, dass es die Staatsbürgerschaft eines anderen
Landes ablegt.  
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Die SPK-NR begründete ihren mit 13 zu 9 Stimmen gefällten Mehrheitsentscheid, der
Initiative keine Folge zu geben, mit den rund 20 Prozent in der Schweiz lebenden
Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern, die – obwohl stimmberechtigt – die
Wählbarkeit in die Regierung verlieren würden. Es bestehe kein Anlass, an der Loyalität
von Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft zu zweifeln. Würde man der
Argumentation der parlamentarischen Initiative konsequent folgen, dann müsste sie für
zahlreiche Berufe ausgedehnt werden, die mit der Ausführung staatlicher
Hoheitsrechte beauftragt seien (Grenzschützende, Zoll-, Sicherheits- und
Migrationsbeamte, etc.). 
Die Frage, ob Bundesratsmitglieder Bürgerin oder Bürger mehrerer Staaten sein dürfen,
war schon im Rahmen der Bundesratswahl von Ignazio Cassis virulent diskutiert worden
und hatte bereits in eine Motion Quadri (lega, TI; Mo. 17.3724) gemündet, die eine
ähnliche Stossrichtung verfolgte. Genauso wie die Motion Quadri scheiterte auch die
parlamentarische Initiative Chiesa. Diese hatte im Nationalrat keine Chance und wurde
mit 125 zu 64 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Lediglich die geschlossene SVP
hatte sich für Folge geben ausgesprochen. 52

Aus drei Gründen wollte Roger Köppel (svp, ZH) mit Hilfe einer parlamentarischen
Initiative Bundesratssitzungen und Mitberichtsverfahren öffentlich machen: Erstens
verschweige der Bundesrat politisch relevante Entscheide und umgehe damit das
Mitwirkungsrecht des Parlaments – Köppel verwies auf die Kohäsionszahlung an die EU
in der Höhe von CHF 1.3 Mrd., die die Regierung «geheim» gehalten habe; zweitens
würden mit öffentlichen Sitzungen die Indiskretionen aufhören, welche einzelne
Departemente gezielt nach aussen dringen liessen, um den Anliegen der eigenen
Departementschefin oder des Departementschefs zum Durchbruch zu verhelfen, um
andere Regierungsmitglieder anzugreifen oder um die öffentliche Meinung zu
beeinflussen; drittens könne dank dem einzuführenden Öffentlichkeitsprinzip auf das
Amt einer Bundesratssprecherin oder eines Bundesratssprechers verzichtet werden.
Köppel wies darauf hin, dass die Verhandlungen der Kantonsregierung im Kanton
Solothurn schon seit 1875 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und der
Kanton damit gute Erfahrungen gemacht habe.
Die Ablehnung der SPK-NR war mit 18 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich. Die
Forderung sei nicht vereinbar mit dem Kollegialitätsprinzip, weil die Veröffentlichung
von Verhandlungen dazu führen könnte, dass die Parteien vermehrt Einfluss auf ihre
Bundesratsmitglieder nehmen würden, womit die Kompromissfindung erschwert
würde, begründete die Kommissionsmehrheit ihren Entscheid. 53
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In der Verteidigung seiner parlamentarischen Initiative bemühte Thomas Burgherr (svp,
AG) die Abzocker-Initiative, die deutlich gemacht habe, dass die Bevölkerung eine
Begrenzung der Löhne von Mitgliedern der Chefetage wolle. Dies müsse auch für die
Politik gelten, weshalb die Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern entweder
reduziert oder wenigstens in dem Sinne reformiert werden müsse, dass sie in eine
berufliche Vorsorge umgestaltet werde. Eine Rente von rund CHF 220'000 pro Jahr sei
nicht mehr zeitgemäss. 
Der Rat liess sich in der Frühjahrssession 2019 – mit Ausnahme der geschlossenen SVP-
Fraktion und zwei Mitgliedern der GL-Fraktion – aber scheinbar eher von den
Argumenten der Kommission überzeugen: Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Valérie Piller
Carrard (sp, FR) machten für die SPK-NR deutlich, dass sich das bestehende System
bewährt habe und es auch administrativ einfach umsetzbar sei, weshalb es keinen
Grund für eine Reform gebe. Mit 118 zu 64 Stimmen wurde der Initiative keine Folge
gegeben. 54
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Mit 13 zu 10 Stimmen entschied die SPK-NR, der parlamentarischen Initiative Comte
(fdp, NE) für eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung keine Folge
zu geben. Zwar hatte sich der Ständerat rund ein Jahr zuvor knapp für das Anliegen
ausgesprochen, das die in der Verfassung festgehaltenen Kriterien für die Wahl von
Bundesrätinnen und Bundesräten (Landesgegend und Sprachregion) um das Element
«Geschlecht» erweitern wollte. Die Bundesratsersatzwahlen Ende 2018 – so die SPK-NR
in ihrer Begründung – hätten aber gezeigt, dass eine solche Ergänzung nicht notwendig
sei und dass das Parlament sehr wohl auf die angemessene Vertretung der
Geschlechter in der Regierung achte. In der Tat war die Idee für die parlamentarische
Initiative Comte – einen inhaltlich praktisch identischen Vorstoss hatte auch Maya Graf
(gp, BL) im Nationalrat eingereicht (Pa.Iv. 17.411), nach dem Erfolg der Comte'schen
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Initiative in der kleinen Kammer aber wieder zurückgezogen – aufgrund der Ersatzwahl
von Ignazio Cassis geboren worden. Damals war von verschiedener Seite die Wahl einer
Bundesrätin gefordert worden. Die SPK-NR sah auch deshalb keinen Mehrwert eines
Verfassungszusatzes, weil es sich hier um ein gesellschaftspolitisches und nicht um ein
rechtliches Anliegen handle. Es liege insbesondere an den Parteien, Frauen zu fördern.
Die starke Kommissionsminderheit sah es hingegen als sachlich gerechtfertigt an, die
angemessene Vertretung von Frauen in der Regierung zu fordern und dies auch so in
der Verfassung festzuhalten. Sie pochte auf den Begriff «angemessen», der der
Vereinigten Bundesversammlung immer noch genügend Spielraum lasse. 
Es stimme, dass bei den letzten Ersatzwahlen zwei Frauen gewählt worden seien, in der
170-jährigen Geschichte des Bundesstaates habe es aber lediglich neun
Bundesrätinnen gegeben, verteidigte Angelo Barrile (sp, ZH) den Minderheitsantrag auf
Folge geben in der Ratsdebatte. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab als
Kommissionssprecherin allerdings zu bedenken, dass das Anliegen bloss
deklaratorischer Natur sei; eine Annahme würde kaum konkrete Folgen haben, hätte
aber ein obligatorisches Referendum zur Folge, was dann doch übertrieben sei. Es
vermag ob der Positionen in der Ratsdiskussion nur wenig zu erstaunen, dass die
geschlossenen Fraktionen der SP, der GP und der GLP für Folge geben eintraten und
die geschlossene SVP-Fraktion dagegen stimmte. Auch die Mehrheit der BDP-Fraktion
sowie beide EVP-Mitglieder votierten für einen Verfassungsartikel. Von den zusätzlichen
acht bürgerlichen Stimmen stammten fünf von Frauen. Die insgesamt 72 Stimmen für
Folge geben reichten jedoch gegen die 107 ablehnenden Voten (1 Enthaltung) nicht aus,
mit denen der Vorstoss versenkt wurde.
Die Frauen hätten eine Schlacht auf dem Weg zur Gleichstellung verloren, titelte die
Liberté am Tag nach der Abstimmung. Allerdings könne es gut sein, dass es in der
Regierung bald wieder eine Frauenmehrheit gebe; dann nämlich, wenn der
dienstälteste Magistrat Ueli Maurer zurücktrete, und der Druck auf der SVP hoch sein
werde, einen ihrer beiden Exekutivsitze ebenfalls mit einer Frau zu besetzen. 55

Anfang November 2018 beschloss die SPK-NR eine parlamentarische Initiative
einzureichen, mit der eine gesetzliche Grundlage für eine Karenzfrist für ehemalige
Regierungsmitglieder geschaffen werden soll. Ehemalige Bundesrätinnen und
Bundesräte sollen für eine zu bestimmende Zeitspanne keine bezahlten Mandate in
Unternehmen annehmen dürfen, die in Beziehung zu deren ehemaligem Departement
stehen; die also beispielsweise von Aufträgen des Bundes oder bundesnaher Betriebe
profitiert haben. Ein ähnliches Anliegen – damals unter dem Namen «Lex Leuenberger»
behandelt – war vor ein paar Jahren abgelehnt worden. Der ehemalige SP-Bundesrat
hatte bei der Baufirma Implenia ein Verwaltungsratsmandat angenommen. Dies war
damals auf Kritik gestossen, weil Implenia einige Aufträge des UVEK erhalten hatte, dem
Leuenberger bis zu seinem Rücktritt vorstand.
Die SPK-SR wollte – wie schon bei der Lex Leuenberger – nichts von einer solchen
Karenzfrist wissen. Mit 8 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen befand sie, dass es den
ehemaligen Regierungsmitgliedern zu überlassen sei, wann sie welche Mandate
übernehmen wollten. Da die SPK-NR ihrer eigenen parlamentarischen Initiative im April
2019 allerdings Folge gab, gelangt das Anliegen in die Räte. 56
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Mit 109 zu 58 Stimmen votierte der Nationalrat in der Sommersession 2019 dafür, der
parlamentarischen Initiative seiner Staatspolitischen Kommission (SPK-NR), mit der
eine Karenzfrist für ehemalige Regierungsmitglieder verlangt wird, Folge zu geben. Die
Volksvertreterinnen und -vertreter zeigten allerdings kein Interesse an einer Diskussion.
Nachdem die Mehrheits- und die Minderheitsposition mit den bereits im
Kommissionsbericht ausgeführten Argumenten vorgebracht worden waren – die
Notwendigkeit klarer Regelungen zugunsten des Vertrauens in die Magistratinnen und
Magistraten auf der einen Seite und das Vertrauen in den bestehenden
Verhaltenskodex, die Eigenverantwortung und das notwendige Fingerspitzengefühl
scheidender Magistratspersonen auf der anderen Seite – schritt der Rat bereits zur
Abstimmung. Das Geschäft geht nun an den Ständerat, dessen SPK-SR die Idee
abgelehnt hatte. 57
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In der Sommersession 2019 machte der Nationalrat kurzen Prozess mit der
parlamentarischen Initiative Köppel (svp, ZH), die verlangt hatte, dass
Bundesratssitzungen und Mitberichtsverfahren öffentlich gemacht werden.
Diskussionslos wurde das Anliegen mit 153 zu 34 Stimmen (keine Enthaltungen)
versenkt. Der Urheber des Vorstosses war bei der Abstimmung nicht zugegen, weshalb
es wohl auch zu keiner Debatte kam. 58
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Weil die SPK-NR an ihrer parlamentarischen Initiative zur Einführung einer Karenzfrist
für ehemalige Regierungsmitglieder festgehalten und auch ihren Rat hinter sich
gebracht hatte, musste der Vorstoss, nachdem sich die SPK-SR ein zweites Mal gegen
den Vorschlag ausgesprochen hatte, nun auch in der kleinen Kammer behandelt
werden. Im Rat erklärte Kommissionssprecher Philipp Müller (fdp, AG) die für die
Ablehnung durch die ständerätliche Kommission ausschlaggebenden Argumente. Man
habe sich schon einmal deutlich gegen einen ähnlichen Vorstoss ausgesprochen, weil es
nicht möglich sei, eine Zeitspanne zu definieren, innerhalb derer ehemalige
Magistratinnen und Magistraten keine Mandate annehmen dürften, die in Beziehung mit
ihrem Bundesratsamt stünden. Eine generell-abstrakte Regelung für alle möglichen
Einzelfälle sei nicht möglich und es sei vernünftiger, an das Verantwortungsbewusstsein
ehemaliger Regierungsmitglieder zu appellieren. Müller stellte zudem die rhetorische
Frage, weshalb Wirtschaft und Gesellschaft nicht von der Expertise ehemaliger
Bundesrätinnen und Bundesräte profitieren sollten. Der Ständerat versenkte die
parlamentarische Initiative in der Folge diskussionslos, indem er ihr keine Folge gab. 59
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Parlamentsorganisation

Als Zweitrat befasste sich der Ständerat mit dem neuen Parlamentsgesetz, welches
anstelle des bisherigen Geschäftsverkehrsgesetzes treten soll. Er beschloss eine ganze
Reihe von Abweichungen von der nationalrätlichen Version, ohne allerdings die
Grundsätze der Reform in Frage zu stellen. So verschärfte er unter anderem die vom
Nationalrat festgelegten Unvereinbarkeitsregeln für ein Parlamentsmandat, welche neu
nicht nur für den National-, sondern auch für den Ständerat gültig sind. Diese
Unvereinbarkeit soll nicht nur für höhere Kader, sondern für alle Angestellten der
zentralen und der dezentralen Bundesverwaltung und für Mitglieder von
Leitungsgremien (Verwaltungs- und Stiftungsräte etc.) von bundesnahen Organisationen
(SRG, Nationalbank, Pro Helvetia etc.) gelten. Die Betroffenen sind demnach zwar
wählbar, müssen bei Annahme des Mandats aber auf die Anstellung oder das Mandat
verzichten. Nicht einverstanden war die kleine Kammer auch mit dem Beschluss des
Nationalrats, dass bei sämtlichen Abstimmungen das Votum der einzelnen
Parlamentsmitglieder erfasst und veröffentlicht werden muss. Mit dem Argument, dazu
müsste im Ständerat eine elektronische Abstimmungsanlage eingerichtet werden,
lehnte die Ratsmehrheit dies ab und beschloss, dass jeder Rat in seinem eigenen
Reglement über diese Frage entscheiden soll. Eine weitere Differenz ergab sich bei
dem parlamentarischen Instrument der Empfehlung. Obwohl neu auch Motionen,
welche den alleinigen Kompetenzbereich der Regierung betreffen, im Sinne von
Richtlinien zugelassen sind, war der Ständerat nicht bereit, auf die bisher bei ihm
diesem Zweck dienende „Empfehlung“ gänzlich zu verzichten. Da diese im Gegensatz zu
einer Motion nur von einem Rat zu behandelnde Vorstossform die rasche Abgabe einer
Stellungnahme an den Bundesrat erlaube, wollte er sie weiterhin zulassen. Dabei sollen
die beiden Ratskammern frei sein, ob sie diese in ihren Reglementen aufführen wollen
oder nicht. Der Ständerat wandte sich ferner gegen eine restriktivere Behandlung von
Motionen. Er lehnte das vom Nationalrat eingeführte Verbot ab, eine vom Bundesrat
abgelehnte Motion in ein Postulat umzuwandeln. Anschliessend verzichtete er auch auf
die von seiner Kommissionsmehrheit beantragte Vorschrift, dass die zuständige
Kommission des Erstrats eine Motion vorberaten müsse.

Mit einem relativ knappen Entscheid änderte der Ständerat das Wahlverfahren für die
Bestätigungswahlen für den Bundesrat. Wieder antretende Regierungsmitglieder sollen
nicht mehr einzeln in der Reihenfolge ihrer Amtsdauer zur Wahl antreten, sondern auf
einer gemeinsamen Liste, wobei die Parlamentarier einzelne Namen streichen können.
Wiedergewählt ist, wer im ersten oder einem allfällig erforderlichen zweiten Wahlgang
das absolute Mehr erreicht. Kampfkandidaturen sind bei dieser Wiederwahl der
Bisherigen noch nicht zugelassen, sondern erst bei einer Vakanz infolge einer
Nichtwiederwahl oder eines Rücktritts. Der Nationalrat hatte 1996 eine Motion
Weyeneth (svp, BE) (98.3349) für dieses Wahlsystem verabschiedet, welche dann aber
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im Ständerat keine Unterstützung fand. Wie im Vorjahr der Nationalrat (Motion
Vallender, 01.3662) wollte auch die Mehrheit der SPK des Ständerats gewisse Schranken
für vom Bundesrat im Dringlichkeitsverfahren beschlossene Nachtragskredite
einführen. Für Ausgaben in der Höhe von mehr als 2% der Bundeseinnahmen sollte neu
die Zustimmung des Parlaments erforderlich sein, welches nötigenfalls zu einer
Sondersession einzuberufen wäre. Der Rat lehnte diese neue Bestimmung jedoch mit
24:15 Stimmen ab.

In der Differenzbereinigung schloss sich der Nationalrat bei der
Unvereinbarkeitsvorschrift gegen den Widerstand der Linken dem Ständerat an. Für
den Wunsch der kleinen Kammer, die Vorstossform der „Empfehlung“ beizubehalten,
hatte er jedoch kein Verständnis. Er lehnte es auch ab, dass in Zukunft
Kommissionsminderheiten keine prioritär zu behandelnde Motionen mehr einreichen
können. Bei den Motionen, welche den an die Regierung delegierten Kompetenzbereich
betreffen, hielt der Nationalrat an seiner verpflichtenderen Lösung fest. Diese seien
nicht nur als Richtlinien zu betrachten, sondern der Bundesrat müsse, wenn er sie nicht
umsetzen wolle, dem Parlament einen Entwurf für die Änderung der
Zuständigkeitsordnung vorlegen. Der Nationalrat hielt im weiteren am Verbot fest, vom
Bundesrat abgelehnte Motionen in Postulate umzuwandeln. Er begründete dies mit zwei
Argumenten: erstens bedeute dies eine Aufwertung der Motion, da tendenziell nur noch
mehrheitsfähige Vorstösse in dieser Form eingereicht würden; und zweitens könne neu
eine Motion vom Zweitrat auch in dem Sinne abgeändert werden, dass nicht mehr eine
Massnahme (z.B. eine Gesetzesrevision) verlangt würde, sondern bloss ein
Prüfungsauftrag. Das vom Ständerat beschlossene neue Verfahren für die Wiederwahl
der amtierenden Bundesräte wurde gegen den Widerstand der SVP mit 117:41 Stimmen
abgelehnt. Nachdem der Nationalrat seinen Entscheid bestätigt hatte, dass in beiden
Kammern bei sämtlichen Abstimmungen das Votum der einzelnen Parlamentsmitglieder
erfasst und veröffentlicht werden muss, sprach sich der Ständerat mit 26:14 Stimmen
zum zweiten Mal dagegen aus. Er führte dazu eine der in der kleinen Kammer sehr
seltenen Abstimmungen unter Namensaufruf durch.

Da beide Kammern auch in der zweiten Runde der Differenzbereinigung nicht
nachgaben, musste in dieser Frage der Transparenz über die Stimmabgabe die
Einigungskonferenz entscheiden. Sie tat dies im Sinne der kleinen Kammer. Der
Ständerat hielt auch bei den Motionen von Kommissionsminderheiten (Abschaffen), der
Umwandlung von Motionen in Postulate (Beibehalten) sowie der Auswirkungen von
Motionen im an den Bundesrat delegierten Kompetenzbereich (nur Richtlinie) an seinen
Beschlüssen fest. Hingegen gab er beim Instrument der Empfehlung nach und schaffte
es ab; er verzichtete ebenfalls auf das neue Wahlsystem für wiederkandidierende
Bundesräte. Der Nationalrat hielt in der Folge nur noch an seiner Version der
Rechtswirkung von Motionen im an den Bundesrat delegierten Kompetenzbereich
(nicht nur Richtlinie, sondern Auftrag an den Bundesrat, sie umzusetzen oder eine
Revision der Kompetenzordnung vorzuschlagen) und dem Verbot, vom Bundesrat
abgelehnte Motionen in Postulatsform zu überweisen, fest. Nachdem der Ständerat
weiterhin auf seinen Entscheidungen beharrt hatte, setzte sich in der
Einigungskonferenz bei beiden Beschlüssen die Version des Nationalrats durch. Der
Ständerat überwies eine Motion Galli (cvp, BE) aus dem Vorjahr (01.3321), welche
verlangt, dass die Internet-Geschäftsdatenbank des Parlaments (curia vista) nicht nur
deutsch und französisch, sondern auch italienisch geführt wird. 60

Der Nationalrat hatte sich 2008 entschieden, in seinem Geschäftsreglement die
Anwesenheit des Bundesrats bei der Behandlung des Geschäftsberichtes
festzuschreiben. Bevor diese Regelung in Kraft trat, musste jeweils nur die
Bundespräsidentin oder der Bundespräsident als Stellvertretung des gesamten
Regierungskollegiums Red und Antwort stehen bei der nationalrätlichen Beratung zum
Bericht der bundesrätlichen Geschäftsführung. Wie die GPK-NR in ihrem Bericht
ausführte, hatte man sich mit der Einführung der neuen Regelung damals erhofft, dass
die Anwesenheit der Magistratin oder des Magistraten, die oder der für den zu
diskutierenden Teil des Geschäftsberichts verantwortlich ist, zu einer Verbesserung der
inhaltlichen Debatten und so zu einer Steigerung des Stellenwertes des
Geschäftsberichts führen würde. Dieser erwünschte Effekt habe sich aber nicht
eingestellt. Zudem sei dieses Verfahren relativ aufwändig. Mit einer parlamentarischen
Initiative wollte die GPK-NR deshalb diesen Passus wieder aus dem Reglement
streichen. Eine Gesetzesänderung ist dabei nicht nötig, da es das Gesetz den beiden
Kammern explizit frei stellt, wie der Geschäftsbericht beraten werden soll. Im
Gegensatz zum Nationalrat hatte der Ständerat damals keine Änderung beschlossen, so
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dass in der kleinen Kammer bei der Beratung des Geschäftsberichtes stets nur die
Bundespräsidentin oder der Bundespräsident anwesend war. Der Bundesrat begrüsste
das Bestreben der GPK. 
Anders als 2007 gab die Änderung in der grossen Kammer keinen Anlass zur Diskussion.
GPK-Sprecher Alfred Heer (svp, ZH) wies darauf hin, dass bei der Vorbesprechung des
Berichtes in der Kommission selber selbstverständlich die jeweiligen
Departementsvorsteherinnen und -vorsteher anwesend seien. Eintreten wurde ohne
Gegenantrag beschlossen und der Vorschlag wurde ohne Diskussion in der
Gesamtabstimmung einstimmig mit 161 zu 0 Stimmen (ohne Enthaltung) gutgeheissen. 61

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats legte ihren in Form einer
parlamentarischen Initiative gehaltenen Entwurf für einen indirekten Gegenvorschlag
zur Volksinitiative „Volkssouveränität statt Behördenpropaganda“ vor (VI: 05.054).
Diese gilt als Umsetzung der parlamentarischen Initiative Burkhalter (fdp, NE). Im
Wesentlichen geht es dabei um die Aufnahme der bereits heute in Leitlinien
festgelegten Grundsätze der Behördeninformation bei Volksabstimmungen in das
Gesetz über die politischen Rechte. Diese Informationen sollen sachlich, transparent
und verhältnismässig sein. Als Besonderheit soll der Bundesrat verpflichtet werden,
umfassend zu eidgenössischen Volksabstimmungen zu informieren und dabei – das
wäre eine Neuerung – immer den Standpunkt des Parlaments zu vertreten. Der
Bundesrat sah weiterhin keinen Anlass, die bisher praktizierten Regeln von Leitlinien-
auf Gesetzesstufe zu befördern und sprach sich dezidiert dagegen aus, dass die
Regierung in jedem Fall die Haltung des Parlaments vertreten müsse. Der Nationalrat
befasste sich in der Dezembersession mit diesen Vorschlägen. Gegen die Anträge der
SVP, welche ihre eigene Volksinitiative bevorzugt, und des Bundesrates beschloss er
Eintreten. In der Frage, ob der Bundesrat auch dann den Standpunkt der
Bundesversammlung vertreten müsse, wenn er damit nicht einverstanden ist, beschloss
der Rat auf Antrag Müller (fdp, AG) eine weniger rigide Lösung, indem er ihm untersagte,
in diesem Fall eine abweichende Empfehlung abzugeben. Dieser Beschluss stützte sich
auf ein Gutachten des EJPD, welches der Regierung die Propagierung einer vom
Parlamentsentscheid abweichenden Parole untersagt, ihr aber erlaubt, sich in diesem
Falle zurückzuhalten. Des weiteren verlängerte das Parlament die Behandlungsfrist für
die Volksinitiative um ein Jahr. 62
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Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demande une évaluation des conséquences
pour les villes, les agglomérations et les régions de montagnes dans les projets de loi.
L'article 141 alinéa 2 LParl serait complété, afin d'obliger le Conseil fédéral à procéder à
une évaluation ex ante des conséquences d'un projet d'acte pour ces entités. Sa
proposition fait écho à un rapport du Contrôle fédéral des finances, constatant que
l'article 50 alinéa 3 Cst n'était qu'imparfaitement exécuté et qu'il fallait en
conséquence réviser l'article 141 LParl. La Commission des institutions politiques du
Conseil national (CIP-CN) décide de ne pas y donner suite. Elle rappelle avoir déjà
élaboré une disposition de loi sur ce sujet, lors de modifications du droit
parlementaire. L'initiative parlementaire est, dès lors, transmise au Conseil national. 63
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DIANE PORCELLANA

L'initiative parlementaire pour une évaluation des conséquences pour les villes, les
agglomérations et les régions de montagnes dans les projets de loi, a été retirée par
Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL), puisqu'une disposition de loi y relative a été
élaborée et acceptée dans le cadre de modifications parlementaires (16.457). 64
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Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

Sur proposition de sa commission de politique extérieure, le Conseil national a classé
l'initiative parlementaire Zbinden (ps, AG) qui demandait d'améliorer la transparence et
le déroulement des processus de décisions concernant la politique économique
extérieure ainsi qu'un renforcement du rôle de l'Assemblée fédérale sur cette
question. Les commissaires ont estimé que la plupart des mesures contenues dans
l'initiative étaient déjà réalisées avec la révision de la loi sur les rapports entre les
conseils approuvée en votation populaire en septembre 1992.
(c.f. aussi: L'influence de l'Assemblée fédérale sur la politique étrangère ici et ici) 65

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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AUTOR UNBEKANNT

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Auf Antrag seiner SPK beschloss der Nationalrat mit 84 zu 74 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative der SP-Fraktion für eine neue Verfassungsbestimmung,
welche jedem Geschlecht mindestens drei Sitze im Bundesrat zusichert, keine Folge zu
geben. Die SPK begründete ihren Ablehnungsantrag vor allem damit, dass eine solche
Vorschrift die Auswahlmöglichkeiten zu stark einschränken würde. Dies sei umso mehr
der Fall, als auf die bestehenden und von der Kommissionsmehrheit als wichtiger
erachteten Verfassungsvorgaben über die sprachliche und regionale Ausgewogenheit
nicht verzichtet werden soll. 66
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Die SP-Fraktion reichte in der Wintersession fünf parlamentarische Initiativen zur
Ankurbelung der Wirtschaft und gegen die zunehmende Arbeitslosigkeit ein. Sie
verlangte damit die Förderung von öffentlichen Investitionen, die Einführung einer
Innovationsrisikogarantie sowie zusätzliche Massnahmen in der Weiterbildung. 67
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